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WERTUNG DER ANREGUNGEN

Für den Bebauungsplan SOLARPARK NIEDERSEELBACH einschl. pa-
ralleler Änderung des Flächennutzungsplanes im OT NIEDERSEELBACH
der Gemeinde NIEDERNHAUSEN fand die erneute frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB in der Zeit vom 30.06.2022 bis
29.07.2022 statt. Grund für die erneute Beteiligung war, dass der Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes SOLARPARK NIEDERSEELBACH
um das Flurstück 13 erweitert wurde.

Die erneute frühzeitige Beteiligung der Behörden mit Scoping wurde nach
§ 4 (1) BauGB durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange und Nach-
bargemeinden wurden mit Schreiben vom 08.07.2022 aufgefordert, bis
einschließlich zum 12.08.2022 eine Stellungnahme abzugeben.

Zu den im Rahmen der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit
und der erneuten. frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Scoping vorge-
brachten Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sowie Träger öffentli-
cher Belange und Nachbargemeinden ergibt sich nach sorgfältiger Abwä-
gung die nachfolgende Wertung, die jeweils den vorgebrachten Anregun-
gen gegenübergestellt ist.

1. ERNEUTE FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT § 3 (1)
BauGB

Die öffentliche Auslegung nach § 3 (1) BauGB erfolgte vom
30.06.2022 bis einschließlich 29.07.2022. Die Planentwürfe waren
in der Gemeindeverwaltung Niederhausen, Wilrijkplatz, 65527 Nie-
dernhausen, Zimmer 020 für jedermann zur Einsicht möglich.
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A JOSEF OSWALD

Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Lebensmit-
tel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehende Ener-
giekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutschlands,
wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare Energien,
eine noch größere Bedeutung erlangen.

Die Ausweisung von Dachanlagen auf Gebäuden als Alternative zu der
geplanten Freiflächenanlage ist aufgrund der fehlenden Flächenverfüg-
barkeit nicht möglich. Auch die Kleinteiligkeit der Dachflächenanlagen ist
ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Es werden bereits etliche ge-
meindeeigene Gebäude zur Gewinnung solarer Energie genutzt. Im Übri-
gen hat die Verwaltung eine Untersuchung zur Nutzung der Parkplatzflä-
chen erstellt. Diese wird in Kürze den Gremien vorgestellt. Mit einer Frei-
flächenphotovoltaikanlage kann jedoch deutlich mehr Strom erzeugt wer-
den.
Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfah-
rens.

Die Belastungsverteilung ist eine Grundsatzentscheidung der Gemeinde
und nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Der Schallgutachter hat zu dieser Stellungnahme folgende Einschätzung
abgegeben:
· Die Ausbreitungsrichtung von Schallwellen hängt nicht von der Höhe

der Vorbelastung (also dessen Pegel) ab. Mehr Züge = höhere Vor-
belastung stimmt, aber höhere Vorbelastung = Richtungsänderung
der Schallstrahlen stimmt nicht

· Die Ausbreitungsrichtung ist kugelförmig im freien Raum, an einem
Reflektor jedoch gerichtet. Dies gilt für Töne aller Wellenlängen, auch
für tieffrequente Töne.
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· Eine Verdoppelung würde bedeuten, dass an den Häusern ein +3 dB
lauterer Pegel ankommt. Eine Verdoppelung trifft bei schlechtesten
Bedingungen nur direkt an den schallharten Modulen auf (siehe Gut-
achten), da der Richtungsvektor der Reflexion jedoch nach oben
weist und zudem die Reflektionswirkung mit dem Abstand quadra-
tisch abnimmt, ist eine Verdoppelung an den Häusern unmöglich. In
der Realität kommt es an den Häusern zu einer Pegelerhöhung von
0,01 dB, diese ist jedoch auf den Trafo zurückzuführen und nicht auf
die Reflexion.

· Dies wird auch bei einer doppelt, viermal oder achtmal so lauten Vor-
belastung nicht anders sein.

Demnach liegen keine Gründe vor, das Gutachten anzuzweifeln.

Die Daten für die Gutachten kann nur der Vorhabenträger liefern, da die-
ser auch die Planungen erstellt. Insofern würde ein Gutachter, welcher
beispielsweise von der Gemeinde beauftragt worden wäre, eine Berech-
nung auf den gleichen Grundlagen durchführen. Die Gutachten basieren
auf bewährten Praxen, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass die Be-
rechnungen nicht korrekt sind und die Gutachter nicht objektiv arbeiten.

Der Vorhabenträger verpflichtet sich vertraglich, den Weg im Bereich der
Freiflächen-PV-Anlage zum Zweck des Baus und Betriebs des Solarparks
zu sanieren.
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B HELMUT GRÄFENSTEIN

Die Stellungnahme vom 11.01.2022 wurde im Rahmen der ersten
frühzeitigen Beteiligung gewertet. Sie ist inklusive der Wertung erneut
auf der übernächsten Seite aufgeführt.

Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Lebensmit-
tel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehende Ener-
giekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutschlands,
wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare Energien,
eine noch größere Bedeutung erlangen.
Die Standortalternativenprüfung hat ergeben, dass die Fläche innerhalb
des Geltungsbereichs am ehesten für die Errichtung des Solarparks ge-
eignet ist.

Die Entscheidung von Herrn Minister Özdemir bezieht sich auf neue EU-
Vorgaben, wonach einige Agrarflächen zu Artenschutzflächen umgewan-
delt werden sollen. Hierbei geht es nicht um Freiflächenphotovoltaikanla-
gen.

Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
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B HELMUT GRÄFENSTEIN
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B HELMUT GRÄFENSTEIN

Die Belastungsverteilung ist eine Grundsatzentscheidung der Gemeinde
und nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Wie unter dem Punkt „Gewährleistung“ in der Blendanalyse beschrieben,
übernimmt das Büro keine Garantie, da Irrtümer und Abweichungen nicht
gänzlich ausgeschlossen werden können. Dies hat den Hintergrund, dass
das Gutachten auf Informationen bzw. Zahlen von Planungen basiert, die
nicht genau nachgeprüft werden können, da sie noch nicht umgesetzt
wurden. Das Gutachten basiert jedoch auf bewährten Praxen und ist so-
mit fachlich nicht anzuzweifeln. Ein alternatives Büro müsste zudem mit
denselben Angaben zu den Planungen arbeiten käme vermutlich zu ähnli-
chen Ergebnissen. Gleiches gilt für die schalltechnische Bewertung.

Wie im Kapitel 2. Immissionsorte des Gutachtens beschrieben, wurden
die Messpunkte so gewählt, weil die Gebäude in Relation zum Solarpark
zu den nächstgelegenen gehören und in der möglichen Reflexionsachse
der Emissionsorte liegen. Weitere mögliche Immissionsorte liegen somit
weiter weg und/oder nicht in einer reflexionsrelevanten Achse, weshalb
die gewählten Immissionsorte repräsentativ sind.
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B HELMUT GRÄFENSTEIN

Der produzierte Strom wird in das Netz der allgemeinen Versorgung ein-
gespeist. Eine direkte Versorgung von Niederseelbach ist technisch nicht
machbar. Rein rechnerisch könnte aber zumindest bei Volllast der gesam-
te Ort mit Strom versorgt werden.

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung.

Es wird keinen Grund gesehen, an der sachlichen Richtigkeit der Gutach-
ten zu zweifeln. Sollte sich tatsächlich im Betrieb der Anlage herausstel-
len, dass maßgebliche Grenz- und Orientierungswerte überschritten wer-
den -was extrem unwahrscheinlich ist- können seitens der zuständigen
Aufsichtsbehörden entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
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B HELMUT GRÄFENSTEIN
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C David Lyle Glass

Die Stellungnahme vom 12.01.2022 wurde im Rahmen der ersten frühzei-
tigen Beteiligung gewertet. Sie ist inklusive der Wertung erneut auf der
nächsten Seite aufgeführt.

Zu 1.: Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Le-
bensmittel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehen-
de Energiekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutsch-
lands, wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare
Energien, eine noch größere Bedeutung erlangen.

Zu 2.: Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
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C  David Lyle Glass

Da die Wege unverändert erhalten bleiben, kann das Gebiet auch weiter-
hin zur Naherholung genutzt werden. Die zu erwartenden Auswirkungen
auf das Landschaftsbild werden in der Begründung unter 2.3.5 Schutzgut
Landschaft + Erholung thematisiert sowie Maßnahmen zur Vermeidung
und Ausgleich der Beeinträchtigungen getroffen, sodass der Verlust des
Erholungswertes durch den Solarpark möglichst geringgehalten werden
kann. Zu diesen Maßnahmen gehört beispielsweise die Eingrünung der
Anlage.

Ein solches Vorhaben muss für einen Investor wirtschaftlich sein, damit
Ausgaben wie für den Ankauf/die Pacht der Flächen, die Errichtung der
Module, die Wartung, Mitarbeiter, etc. gedeckt werden können. Dadurch
kommen nur solche Flächen in Betracht, welche der Investor als wirt-
schaftlich ansieht.

Die Gemeinde strebt generell Transparenz gegenüber den Bürgern an.
Die erforderliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurde
durchgeführt. Darüber hinaus hat am 23.11.2021 eine Bürgerveranstal-
tung mit der Firma Trianel stattgefunden.
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C  David Lyle Glass



GEMEINDE NIEDERNHAUSEN Seite 13
B-PLAN „Solarpark Niederseelbach“ einschl. FNP-Änderung

D  Dr. Dorothea Glass

Die Stellungnahme vom 12.01.2022 wurde im Rahmen der ersten frühzei-
tigen Beteiligung gewertet. Die Stellungnahme sowie die Wertung sind auf
der nächsten Seite erneut aufgeführt.

Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Lebens-
mittel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehende
Energiekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutsch-
lands, wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare
Energien, eine noch größere Bedeutung erlangen.

Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Das Einsparen von Energie, Standorte für die dezentrale Gewinnung
regenerierbarer Energien und die Deckung des Energiebedarfs sind
nicht Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens. Hierbei geht es konkret
um die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage.
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D  Dr. Dorothea Glass

Da die Wege unverändert erhalten bleiben, kann das Gebiet auch weiter-
hin zur Naherholung genutzt werden. Die zu erwartenden Auswirkungen
auf das Landschaftsbild werden in der Begründung unter 2.3.5 Schutzgut
Landschaft + Erholung thematisiert sowie Maßnahmen zur Vermeidung
und Ausgleich der Beeinträchtigungen getroffen, sodass der Verlust des
Erholungswertes durch den Solarpark möglichst geringgehalten werden
kann. Zu diesen Maßnahmen gehört beispielsweise die Eingrünung der
Anlage.

Dieses Vorhaben wurde von Trianel initiiert. Die Suche nach alternativen
Investoren ist nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.

Die Planungshoheit bei Bauleitplanverfahre liegt bei der Gemeinde, nicht
beim Ortsbeirat.

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung.
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E  Marcus Pfuhl

Nach § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung, die auch die Verantwortung künftiger Generationen mit-
einander in Einklang bringt gewährleisten. In § 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB wird
weiterhin auch die Berücksichtigung der Nutzung erneuerbarer Energien
genannt. Die Nutzung von Solaranlagen zur Energiegewinnung kann als
umweltfreundliche, erneuerbare Energiegewinnung gewertet werden, wel-
che einen positiven Beitrag zum Klima und damit für künftige Generatio-
nen leistet. Somit entspricht die Aufstellung des Bebauungsplanes dem
§ 1 BauGB und widerspricht nicht dem geltenden Recht.



GEMEINDE NIEDERNHAUSEN Seite 16
B-PLAN „Solarpark Niederseelbach“ einschl. FNP-Änderung

E  Marcus Pfuhl

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfah-
rens.

Die Bundesregierung will sowohl die Windkraft als auch die Solarenergie
fördern, um den Anteil Erneuerbarer Energien in Deutschland zu steigern.
Dies steht nicht im Konflikt mit der geplanten Freiflächen-
Photovoltaikanlage.

Zu den genannten Auswirkungen, insbesondere zur Preisentwicklung
können keine Prognosen getroffen werden. Dies ist nicht Aufgabe eines
Bebauungsplanes.
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E  Marcus Pfuhl

Die angesprochenen Aspekte unter Punkt 4 c) konnten im Integrierten
Klimaschutzkonzept der Gemeinde Niedernhausen aus dem Jahr 2014
nicht gefunden werden. Diese wurden lediglich in Bezug auf Stromerzeu-
gung durch Biogas genannt. Das erwähnt Konzept sagt aus, dass die Po-
tenziale der Gemeinde für Freiflächenphotovoltaikanlagen nicht ausrei-
chen, um den Stromverbrauch der Gemeinde zu decken. Dennoch leistet
eine solche Anlage einen nicht unwesentlichen Anteil für die Stromversor-
gung in der Gemeinde.
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E  Marcus Pfuhl

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfah-
rens.
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E  Marcus Pfuhl

Da das Vorhaben von Trianel als Investor initiiert wurde, trägt das Unter-
nehmen auch die Kosten und ist zu einem großen Teil am Bauleitplanver-
fahren beteiligt. Die Planungshoheit liegt jedoch wie bei anderen Bauleit-
planverfahren bei der Gemeinde. Durch die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Investor, Gemeinde und Planungsbüro wird eine fachgerechte und
rechtssichere Planung angestrebt. Auf der Grundlage der eingeholten
Gutachten von Sachverständigen konnte die Gemeinde eine unabhängige
Betrachtung, Begutachtung und Bewertung durchführen. Die Anhörung
der Betroffenen erfolgte nach § 3 (1) BauGB durch die frühzeitige (hier
frühzeitige und erneute frühzeitige) Beteiligung. Die Stellungnahmen wer-
den hier jeweils fachgerecht abgewogen.

Da das Bauleitplanverfahren nun eingestellt wird und die Genehmigung
des Solarparks nach § 35 (8) b) bb) BauGB angestrebt wird, entfällt die
Beteiligung nach § 3 (2) BauGB.
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E  Marcus Pfuhl

Etwaige mündliche Zusagen zur Überlassung von Flächen garantieren
nicht die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Unabhängig vom Flächenkauf werden die Stellungnahmen der frühzeiti-
gen und der erneuten frühzeitigen Beteiligung fachgerecht abgewogen.
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E  Marcus Pfuhl

Die Stellungnahmen der frühzeitigen und der erneuten frühzeitigen Betei-
ligung werden fachgerecht und objektiv abgewogen.
Bei einer Weiterführung des Verfahrens würden die weiteren Schritte fol-
gendermaßen ablaufen: Aus den Stellungnahmen sich gegebenenfalls
entstehende notwendige Änderungen oder Ergänzungen würden in die
Planunterlagen eingearbeitet werden. Die überarbeiteten Unterlagen so-
wie die Abwägung der Stellungnahme würden von der Gemeinde be-
schlossen und sind nach Beschluss im Rathaus der Gemeinde von der
Öffentlichkeit einsehbar.
Da die Genehmigung des Solarparks nun nach § 35 (8) b) bb) BauGB
angestrebt wird und das Bebauungsplanverfahren somit eingestellt wird,
ist eine Einarbeitung der Änderungen und Ergänzungen, welche sich aus
den Stellungnahmen ergeben, vorerst nicht erforderlich. Die Abwägungen
werden dennoch in den gemeindlichen Gremien beraten.

Die Gemeinde ist sich über den Inhalt der von ihr geschlossenen Verträge
bewusst.

Eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung schließt auch die Auswei-
sung von Flächen für erneuerbare Energien mit ein.
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E  Marcus Pfuhl

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Sinne des § 1 BauGB,
wie bereits zur Seite 1 dieser Stellungnahme auf Seite 15 erläutert. Ein
Hinwegsetzen der Gemeinde über Gesetze übergeordneter Stellen ist
nicht erkennbar.
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F Romana Schulz

Die Öffentlichkeit wurde nach § 3 BauGB im Rahmen der frühzeitigen
(hier frühzeitigen und erneuten frühzeitigen) Beteiligung beteiligt. Die Stel-
lungnahmen werden fachgerecht abgewogen. Da die Genehmigung des
Solarparks nun nach § 35 (8) b) bb) BauGB herbeigeführt werden soll und
das Bebauungsplanverfahren damit eingestellt wird, sind keine weiteren
Beteiligungen der Öffentlichkeit erforderlich.

Die Planungshoheit liegt bei Bauleitplanverfahren bei der Gemeinde, nicht
bei einzelnen Ortsteilen.

Die vorliegenden, fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen werden alle-
samt fachgerecht abgewogen, unabhängig davon, von wie vielen Perso-
nen sie unterzeichnet wurden.

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfah-
rens.
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F Romana Schulz

Da die Wege unverändert erhalten bleiben, kann das Gebiet auch weiter-
hin zur Naherholung genutzt werden. Die zu erwartenden Auswirkungen
auf das Landschaftsbild werden in der Begründung unter 2.3.5 Schutzgut
Landschaft + Erholung thematisiert sowie Maßnahmen zur Vermeidung
und Ausgleich der Beeinträchtigungen festgehalten, so dass der Verlust
des Erholungswertes durch den Solarpark möglichst geringgehalten wird.
Hierzu gehört beispielsweise die Eingrünung der Anlage.

Eine Solaranlage erzeugt Energie, wenn die Sonne scheint und auf das
Modul eintreffen kann. Somit hängt die Stromproduktion der Solaranlage
im Winter davon ab, inwieweit die Sonne von Wolken verdeckt ist und
inwieweit Schnee die Effizienz der Solaranlagen beeinträchtigt. Der Er-
trag ist zwar deutlich geringer als im Sommer, aber dennoch messbar
vorhanden und zur Stromerzeugung nutzbar.

Die Abwägung der Stellungnahme aus der ersten frühzeitigen Beteiligung
erfolgt zusammen mit der Abwägung der erneuten frühzeitigen Beteiligung
durch die Gemeindevertretung.

Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Lebens-
mittel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehende
Energiekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutsch-
lands, wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare
Energien, eine noch größere Bedeutung erlangen.
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G G. Lentz

Die Stellungnahme wurde im Rahmen der ersten frühzeitigen Beteili-
gung gewertet.

Zu Punkt 1: Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiede-
ner Lebensmittel, verursacht die geopolitische Lage und die damit ein-
hergehende Energiekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung
Deutschlands, wodurch alternative Energiequellen, insbesondere er-
neuerbare Energien, eine noch größere Bedeutung erlangen.

Zu Punkt 2: Alternativen zur Energiegewinnung durch eine Freiflächen-
photovoltaikanlage sind nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung.

Zu Punkt 3: Die Belastungsverteilung ist eine Grundsatzentscheidung der
Gemeinde und nicht Gegenstand der Bauleitplanung.

Zu Punkt 4: Eine Solaranlage erzeugt Energie, wenn die Sonne scheint
und auf das Modul eintreffen kann. Somit hängt die Stromproduktion der
Solaranlage im Winter davon ab, inwieweit die Sonne von Wolken ver-
deckt ist und inwieweit Schnee die Effizienz der Solaranlagen beeinträch-
tigt. Der Ertrag ist zwar deutlich geringer als im Sommer, aber dennoch
messbar vorhanden und zur Stromerzeugung nutzbar.

Zu Punkt 5: Die Daten für eine solche schalltechnische Bewertung kann
nur der Vorhabenträger liefern. Insofern würde ein Gutachter, welcher
beispielsweise von der Gemeinde beauftragt worden wäre, eine Berech-
nung auf den gleichen Grundlagen durchführen. Das Gutachten basiert
auf bewährten Praxen, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass die Be-
rechnungen nicht korrekt sind.

Zu Punkt 6+7: Der Schallgutachter hat zu dieser Stellungnahme folgende
Erläuterung abgegeben:
· Die Ausbreitungsrichtung von Schallwellen hängt nicht von der Höhe

der Vorbelastung (also dessen Pegel) ab. Mehr Züge = höhere Vor-
belastung stimmt, aber höhere Vorbelastung = Richtungsänderung
der Schallstrahlen stimmt nicht.

1

2
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G G. Lentz

· Die Ausbreitungsrichtung ist kugelförmig im freien Raum, an
einem Reflektor jedoch gerichtet. Dies gilt für Töne aller Wel-
lenlängen, auch für tieffrequente Töne.

· Eine Verdoppelung würde bedeuten, dass an den Häusern
ein +3 dB lauterer Pegel ankommt. Eine Verdoppelung findet
bei schlechtesten Bedingungen nur direkt an den schallhar-
ten Modulen auf (siehe Gutachten), da der Richtungsvektor
der Reflexion jedoch nach oben weist und zudem die Reflek-
tionswirkung mit dem Abstand quadratisch abnimmt, ist eine
Verdoppelung an den Häusern unmöglich. In der Realität
kommt es an den Häusern zu einer Pegelerhöhung von 0,01
dB, diese ist jedoch auf den Trafo zurückzuführen und nicht
auf die Reflexion. Dies wird auch bei einer doppelt, viermal
oder achtmal so lauten Vorbelastung nicht anders sein.

· Wir haben die Reflektion direkt oberhalb der Module darge-
stellt, da dort (aufgrund der Modulneigung) relevante (bzw.
mess- oder darstellbare) Effekte zu erwarten sind. Je weiter
man sich von dem gerichteten Reflexionsvektor (der Rich-
tung der Reflexion, siehe Gutachten 2.3 inkl. Abbildung) ent-
fernt, desto geringer ist die Auswirkung der Reflexion auf die-
sen Punkt. Für eine Reflektion in Richtung der Häuser müss-
te die Schallquelle auf einer Ebene mit dem Einfallslot
(=orthogonale zum Neigungswinkel der Module, siehe Re-
flektionsgesetze, „Einfallswinkel = Ausfallswinkel“) liegen und
damit oberhalb der Module im freien Raum. Die im Gutachten
dargestellten Schallquellen können keine Reflektion in Rich-
tung der Häuser hervorrufen.

Demnach sind keine Gründe dafür erkennbar, das Gutachten an-
zuzweifeln.
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Zu Punkt 8: Wie auf Seite 2 des Schallgutachtens beschrieben,
übernimmt das Büro keine Garantie, da das Gutachten auf Informa-
tionen bzw. Zahlen von Planungen basiert, die nicht genau nachge-
prüft werden können, da sie noch nicht umgesetzt wurden. Das
Gutachten basiert jedoch, wie bereits zu Punkt 7 beschrieben, auf
bewährten Praxen und ist somit als Planungsgrundlage geeignet
und zweckmäßig.

Zu Punkt 9: Laut Schallgutachten sind Schallschutzmaßnahmen
nicht notwendig.

Zu Punkt 10: Wie Punkt 1.8.1. der Begründung entnommen wer-
den kann, sind die Module mit einer Antireflexbeschichtung verse-
hen, wodurch diese ca. 98 % des einfallenden Sonnenlichts absor-
bieren. Die Blendanalyse bestätigt weiterhin, dass eine Beeinträch-
tigung durch die Blendwirkung ausgeschlossen ist.
Ebenfalls kann diesem Absatz sowie dem Fazit der Blendanalyse
entnommen werden, dass die Neigung der Oberflächen zu einem
raschen Ablauf des Wassers führt, so dass nach einem Regener-
eignis keine erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zu Punkt 11: Wie bereits zuvor erwähnt, ist an der qualifizierten
Ausarbeitung der Gutachten grundsätzlich nicht zu zweifeln.

Zu Punkt 12: Der Vorhabenträger verpflichtet sich vertraglich, den
Weg im Bereich der Freiflächen-PV-Anlage zum Zweck des Baus
und Betriebs des Solarparks zu sanieren.

Zu Punkt 13: Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung.
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H Marlies und James Lemusenkoe

Da die Wege unverändert erhalten bleiben, kann das Gebiet auch weiter-
hin zur Naherholung genutzt werden. Die zu erwartenden Auswirkungen
auf das Landschaftsbild werden in der Begründung unter 2.3.5 Schutzgut
Landschaft + Erholung thematisiert sowie Maßnahmen zur Vermeidung
und Ausgleich der Beeinträchtigungen getroffen, sodass der Verlust des
Erholungswertes durch den Solarpark möglichst geringgehalten werden
kann. Zu diesen Maßnahmen gehört beispielsweise die Eingrünung der
Anlage.

Die Standortalternativenprüfung hat ergeben, dass die Fläche innerhalb
des Geltungsbereichs am ehesten für die Errichtung des Solarparks ge-
eignet ist.

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung.

Bei der Fortführung dieses Bauleitplanverfahrens wäre für eine Vergröße-
rung der Flächen des Solarparks nach Eintreten der Rechtskraft des Be-
bauungsplanes „Solarpark Niederseelbach“ ein formelles Änderungsver-
fahren notwendig, bei welchem eine erneute Beteiligung sowohl der Be-
hörden als auch der Öffentlichkeit obligatorisch durchgeführt werden
müsste. Gleiches gilt für die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes bei
Errichtung eines weiteren Solarparks an anderer Stelle.
Durch eine Gesetzesnovelle kann ein Vorhaben, welches der Nutzung
solarer Strahlungsenergie dient auf einer Fläche längs und in einer Ent-
fernung von bis zu 200 m von Autobahnen oder bestimmten Schienenwe-
gen ohne die Aufstellung eines Bebauungsplanes zulässig sein. Eine Be-
teiligung der Öffentlichkeit ist hierbei nicht erforderlich.

Die Belastungsverteilung ist eine Grundsatzentscheidung der Gemeinde
und nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
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I Herbert Jobelius

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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I Herbert Jobelius

Zu 1.: Sowohl die Nutzung von Windenergie als auch das Streben nach
„Klimaneutralität“ in der Gemeinde Niedernhausen sind nicht Gegenstand
dieser Bauleitplanung. Stattdessen geht es bei der vorliegenden Planung
um die Schaffung von Planungsrecht für einen Solarpark.
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I Herbert Jobelius

Die Stellungnahme wird auf der übernächsten Seite gewertet.
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I Herbert Jobelius

Die Stellungnahme wird auf der nächsten Seite gewertet.
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I Herbert Jobelius

Zu 2.: Das Wort „Ortsbeirat“ wurde bereits in der Begründung aus der
Aufzählung entfernt.

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung.

Die Planungshoheit liegt bei einem Bauleitplanverfahren bei der Gemein-
de, nicht beim Ortsbeirat.

Zu 3.: Ein solches Vorhaben muss für einen Investor wirtschaftlich sein,
damit Ausgaben wie für den Ankauf/die Pacht der Flächen, die Errichtung
der Module, die Wartung, Mitarbeiter, etc. gedeckt werden können.
Dadurch kommen nur solche Flächen in Betracht, welche der Investor als
wirtschaftlich ansieht. Die Entfernung zum Netzanknüpfungspunkt spielt
hier ebenfalls eine Rolle, da die Verlegung von Leitungen zu einem weiter
entfernten Standort unter Umständen unwirtschaftlich sein könnte.
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I Herbert Jobelius

Zu 4.: Neben den Auswirkungen auf die Verfügbarkeit verschiedener Le-
bensmittel, verursacht die geopolitische Lage und die damit einhergehen-
de Energiekrise auch erhebliche Defizite in der Gasversorgung Deutsch-
lands, wodurch alternative Energiequellen, insbesondere erneuerbare
Energien, eine noch größere Bedeutung erlangen.

Die Ausweisung von Dachanlagen auf Gebäuden als Alternative zu der
geplanten Freiflächenanlage ist aufgrund der fehlenden Flächenverfüg-
barkeit nicht möglich. Auch die Kleinteiligkeit der Dachflächenanlagen ist
ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Die Gemeinde Niedernhau-
sen nutzt bereits etliche Dächer zur Gewinnung solarer Strahlungsener-
gie. Im Übrigen hat die Verwaltung eine Untersuchung zur Nutzung der
Parkplatzflächen erstellt. Diese wird in Kürze den Gremien vorgestellt.  Mit
einer Freiflächenphotovoltaikanlage kann jedoch deutlich mehr Strom er-
zeugt werden.

Zu 5.: Trianel hat die Größe von mindestens 4-5 ha definiert, da kleinere
Standorte aus Sicht des Unternehmens nicht wirtschaftlich sind. Trianel ist
der Vorhabenträger, der das Bebauungsplanverfahren initiiert hat und
dessen Kosten trägt.
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I Herbert Jobelius

Zu 6.: Den gemeindlichen Gremien liegt immer der jeweilige aktuelle Pla-
nungsstand zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Zu 7.: Der Grundstückskauf ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
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I Herbert Jobelius

Die Verpachtung gemeindeeigener Flächen sowie die Höhe von Pacht-
einnahmen sind ebenfalls nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Die
Planungshoheit liegt bei Bauleitplanverfahren bei der Gemeinde. Etwai-
ge Pachteinnahmen haben hierauf keinen Einfluss.

Zu 8.: Dieses Vorhaben wurde von Trianel initiiert und wird von Trianel
umgesetzt. Die Gemeinde behält kraft Gesetzes die Planungshoheit über
die Bauleitplanung. Demnach ist die Suche nach alternativen Investoren
nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. Die zu erwartenden
Einnahmen der Gemeinde sind ebenfalls nicht Gegenstand dieses Bau-
leitplanverfahrens. Ziel und Zweck dessen ist der Beitrag zur Förderung
Regenerativer Energien.

Zu 9.: Der Limes-Rundwanderweg befindet sich noch in der Entwurfspla-
nung. Dieser Entwurf beinhaltet lediglich die Nutzung des Wirtschafts-
wegs, welcher von Süden nach Westen bzw. Nordwesten verläuft. Der
Wanderweg führt somit nur zu einem kleinen Teil am Solarpark vorbei.
Somit stellt der Bau des Solarparks keinen Konflikt mit dem Limes-
Wanderweg dar.
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I Herbert Jobelius

Zu 10.: Die Daten für die Gutachten kann nur der Vorhabenträger liefern,
da dieser auch die Planungen erstellt. Insofern würde ein Gutachter, wel-
cher beispielsweise von der Gemeinde beauftragt worden wäre, eine Be-
rechnung auf den gleichen Grundlagen durchführen. Die Gutachten basie-
ren auf bewährten Praxen, weshalb davon auszugehen ist, dass die Be-
rechnungen korrekt durchgeführt wurden.

Zu 11.: Der Vorhabenträger verpflichtet sich vertraglich, den Weg im Be-
reich der Freiflächen-PV-Anlage zum Zweck des Baus und Betriebs des
Solarparks zu sanieren.
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J Ursula Hirt-Kniep

Die Bürger konnten im Rahmen der beiden frühzeitigen Beteiligungen
nach § 3 (1) BauGB Stellungnahmen abgeben, welche sachgerecht ab-
gewogen werden.
Die Genehmigung des Solarparks soll nun nach § 35 (8) b) bb) BauGB
erfolgen. Hierzu wird das Bauleitplanverfahren eingestellt. Somit werden
die Beteiligungen nach § 3 (2) und § 4 (2) BauGB nicht durchgeführt.
Nach § 35 BauGB sind keine Beteiligungen der Öffentlichkeit erforder-
lich.

Nicht alle Flächen eignen sich für die Errichtung einer Freiflächenphoto-
voltaikanlage. Es hat im Vorfeld eine Standortalternativenprüfung statt-
gefunden, welche die Fläche innerhalb des Geltungsbereichs als am
geeignetsten darstellt.

Ein Kostennutzungsplan sowie Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand
dieses Bebauungsplanverfahrens.
Die Planungshoheit des Bauleitplanverfahrens liegt bei der Gemeinde,
nicht beim Investor.
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K Marina Geiger

Die Flächen wurde im Rahmen des Artenschutzgutachtens untersucht.
Für die Fläche Flur 5, Flurstück 13 wurden keine artenschutzrechtlichen
Bedenken ermittelt.

Das übergeordnete Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes sind kei-
ne Wirtschaftlichen Interessen, sondern der Beitrag zur Förderung re-
generativer Energien und damit auch zum Klimaschutz.

Die Standortalternativenprüfung hat ergeben, dass die Fläche innerhalb
des Geltungsbereichs am ehesten für die Errichtung des Solarparks ge-
eignet ist.
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K Marina Geiger

Ein Energiekonzept ist nicht Gegenstand dieser Bauleitplanung.

Die Standortalternativenprüfung hat ergeben, dass die Fläche innerhalb
des Geltungsbereichs am ehesten für die Errichtung des Solarparks ge-
eignet ist.

Die Ausweisung von Dachanlagen oder Parkplätzen auf Gebäuden als
Alternative zu der geplanten Freiflächenanlage ist aufgrund der fehlenden
Flächenverfügbarkeit nicht möglich. Auch die Kleinteiligkeit der Dachflä-
chenanlagen ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Die Gemein-
de Niedernhausen nutzt bereits einige Dächer zur Gewinnung solarer
Strahlungsenergie. Im Übrigen hat die Verwaltung eine Untersuchung zur
Nutzung der Parkplatzflächen erstellt. Diese wird in Kürze den Gremien
vorgestellt. Mit einer Freiflächenphotovoltaikanlage kann jedoch deutlich
mehr Strom erzeugt werden.

Windkraftanlagen sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfah-
rens.


